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RS OGH 1971/8/26 1Ob13/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1971

Norm

ABGB §1090 Ic

ZPO §562 D

Rechtssatz

Wird A gekündigt, obwohl in Wahrheit B Mieter ist, so kann A dadurch, daß er den Mangel seiner Passivlegitimation im

Kündigungsverfahren nicht einwendet, die Rechte des B aus dem Mietvertrag nicht zu dessen Nachteil beein=ussen.

Selbst wenn A seine Passivlegitimation ausdrücklich zugestanden hätte, hätte dies auf die Rechtsbeziehungen des

Vermieters zu B keinen Einfluß gehabt.
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